
 

 

STATUTEN DER 

FASNACHTSGESELLSCHAFT 

WALCHWIL 

I. Zweck 

§1 Unter dem Namen «Fastnachtsgesellschaft Walchwil» besteht in Walchwil eine Vereinigung im 

Sinne von Art. 60 ZGB mit dem Zweck, das Fasnachtsleben in der Gemeinde zu pflegen, für die 

Durchführung der traditionellen Fasnachtsveranstaltungen zu sorgen und insbesondere die 

Abhaltung der Kinderbescherung und die Herausgabe des «Cheschtänä-Igel» sicherzustellen. 

 

II. Mitgliedschaft 

§2 Jede Person, die durch einen Beitrag die Bestrebungen der Fasnachtsgesellschaft unterstützt, 

wird für das betreffende Jahr als Mitglied betrachtet und erhält damit das Stimmrecht an den 

Versammlungen der Gesellschaft. Die Fasnachtsgesellschaft versendet dazu jährlich einen 

«Bettelbrief» und finanziert sich damit. 

 

III. Organisation 

§3 Die Organe der Gesellschaft sind: 

1) die Generalversammlung 

2) der Vorstand 

3) die Revisoren 

 

§4 Die Generalversammlung findet in der Regel einmal jährlich, im ersten Halbjahr, statt. Die 

Generalversammlung nimmt den Jahresbericht des Präsidenten und die Jahresrechnung entgegen. 

Der Vorstand wird bei Bedarf gewählt. 

  



 

§5 Der Vorstand besteht mindestens aus dem Präsidenten, dem Kassier, sowie aus dem Aktuar. Die 

Amtsdauer ist unbeschränkt. Werden mehr als die Vorstandsmitglieder gewählt, konstituiert sich der 

Vorstand selbst. Der Vorstand vertritt die Fasnachtsgesellschaft während des Jahres nach aussen, 

verwaltet ihr Vermögen, sammelt fortwährend Sprüche und Reime für den «Cheschtänä-Igel», 

bereitet die Wahl für das Fasnachtsoberhaupt vor und steht diesem mit Rat und Tat zur Seite. 

Der Vorstand koordiniert die Anlässe und sorgt für eine gediegene Durchführung der 

Fasnachtsveranstaltungen. 

Der Vorstand ist verpflichtet, das Fasnachtsoberhaupt zu suchen, den «Cheschtänä-Igel» 

herauszugeben und die Kinderbescherung durchzuführen. Der Vorstand kann sich dazu unterstützen 

lassen. 

 

§6 Das Fasnachtskomitee besteht aus dem Fasnachtsoberhaupt, in der Regel ein Hudivater und ein 

Vizehudivater, und dessen Komitee. Es wird jedes dritte Jahr am 11. November neu gewählt. Der 

Hudivater sucht seinen Vizehudivater und stellt sich sein Komitee selbst zusammen. 

Das Komitee führt seine eigene Kasse, der Vorstand überweist im 1. Amtsjahr einen Betrag aus der 

Kasse der Fasnachtsgesellschaft. 

Die Hudiväter verpflichten sich im gewählten Jahr, an allen Anlässen teilzunehmen, sowie den Umzug 

zu organisieren und durchzuführen. Welches Engagement sie im 2. und 3. Jahr vornehmen wollen, soll 

den Gewählten in Absprache mit dem Vorstand überlassen werden. Ein Umzug in Walchwil ist in 

diesen zwei Jahren nicht möglich. 

 

§7 Die zwei Revisoren werden an der Generalversammlung auf eine Amtsdauer von drei Jahren 

gewählt. Sie haben die Jahresrechnung zu prüfen und darüber an der Generalversammlung Bericht zu 

erstatten. 

 

§8 Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen in offener Abstimmung, wobei das relative Mehr der 

anwesenden Mitglieder entscheidet. Für Anpassungen der Statuten ist die Zweidrittelmehrheit aller 

Anwesenden erforderlich. 

Ort, Datum und Traktanden der Generalversammlung sind mindestens 14 Tage vorher 

bekanntzugeben. 

  



 

IV. Schlussbestimmungen 

§9 Im Falle einer Auflösung der Fasnachtsgesellschaft ist ihr Vermögen bis zu einer Neugründung 

auf der Einwohnergemeine Walchwil zu deponieren. Es wird in dieser Zeit vom Gemeinderat Walchwil 

treuhänderisch verwaltet. 

 

§10 Die vorliegenden Statuten wurden am 13. März 2020 von der Generalversammlung 

beschlossen und treten sofort in Kraft. Sie ersetzen die Statuten vom 21. Dezember 1952. 

 

Walchwil, den 13. März 2020 

 

 

Für die Fasnachtsgesellschaft Walchwil: 

 

Der Präsident:  Patrick Willemsen 

Die Aktuarin:  Nicole Hermann 


